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RS OGH 1974/5/3 Okt25/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.05.1974

Norm

KartG 1972 §46

KartG 1972 §118

Rechtssatz

Wurde der Mißbrauch der marktbeherrschenden Stellung nicht festgestellt, besteht nach dem Gesetzeswortlaut keine

Gebührenp8icht, gleichgültig, ob das Kartellgericht von einer legitimierten Partei angerufen wurde oder ob der Antrag

mangels Legitimation zurückgewiesen wurde.

Entscheidungstexte

Okt 25/74
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